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Amtsblatt - Oktoberausgabe
Das Amtsblatt Nr. 10/09(gekenn-
zeichnet auf den Seiten 2 - 22) ist
am 01.10.2009 mit der laufenden
Nummer 149 im 13. Jahrgang
erschienen.
Wegen eines technischen Übertra-
gungsfehlers wurde die entspre-
chende Kennzeichnungszeile auf
Seite 1 nicht abgedruckt.

15 Jahre Frauen- 
und Kinderschutzhaus
Am 25. November begeht das
Diakonische Frauen- und Kinder-
schutzhaus Bernburg sein 15-jähriges
Bestehen. Aus diesem Anlass findet ab
14:00 Uhr im Gemeindehaus der Kanzler
von Phauschen Stiftung eine öffentliche
Feierstunde statt. Unter anderem wird
aus dem Buch von Liselotte Kamper
„Draußen wartet die Angst“ gelesen. Im
Anschluss hat man noch die Möglichkeit
sich die Ausstellung „Frauenbilder“, von
Herrn Roland Heinrich aus Halle anzuse-
hen, der seit 2002 als selbstständiger
Fotograf tätig ist. Alle Interessierten sind
recht herzlich eingeladen. Der Eintritt ist
frei.

Das Sozialamt informiert:

Zivildienst bei der
Stadtverwaltung

Im Städtischen Wohnheim für
Obdachlose der Stadt Bernburg (Saale)
ist eine Zivildienststelle zu besetzen. Die
Hilfe des Zivildienstleistenden wird im
Bereich der handwerklichen Dienste
benötigt.

Die Bewerber sollen aus Bernburg
(Saale) oder der näheren Umgebung
kommen, handwerklich begabt sein und
einen gültigen Führerschein besitzen.

Anerkannte Wehrdienstverweigerer mit
einem rechtskräftigen Bescheid vom
Kreiswehrersatzamt können sich wäh-
rend der Öffnungszeiten im Sozialamt
der Stadt Bernburg (Saale),
Schlossgartenstr. 16, 06406 Bernburg
(Saale) bei Frau Fütz unter Tel. 03471
659 508 melden.

Sprechstunden in Aderstedt
Die Sprechstunden der Ortsbürger-
meisterin von Aderstedt finden jeweils
am Donnerstag von 17:45 bis 18:45
Uhr statt, Tel. 366007.
Ortschaftsrat
Die Mitglieder des Ortschaftsrates sind
erreichbar unter:
Karin Brandt , Tel. 0177 2108551
E-Mail: karin-brandt@gmx.de
Mike Franzelius, Tel. 0171 3421001
E-Mail: m.franzelius@t-online.de
Christin Duft, Tel. 0177 2349255
E-Mail: christin.duft@freenet.de
Dirk Gr oße,Tel. 0172 2588645
E-Mail: tierarztgrosse@aol.com

Aderstedt

Baalberge

Das nächste Das nächste AmtsblattAmtsblatt
erscheint erscheint 

am 3. Dezemberam 3. Dezember20092009

Konzert in St. Bonifatius
Am Sonntag, 22. November gestalten
Chor und Instrumentalisten der
Gemeinde St. Bonifatius ab 16:00 Uhr
eine Musik in der Bonifatiuskirche
(Theaterstr.5). Eine abwechslungsreiche
Programmfolge von Händel bis zu Taize-
Gesängen erklingt unter der Leitung von
Josef Müller, der auch das Cembalo und
die Orgel spielt.

Frühschoppen
in der „Wühlmaus“
Der nächste Frühschoppen mit den
Ortschaftsräten findet am Sonntag,
29.11. von 10:00 bis 12:00 Uhr in der
„Wühlmaus“ statt.
Die Geburtstagsfeier des zweiten
Halbjahres für die Rentner ist für
Montag, 23.11., 15:00 Uhr geplant.
Einladungen erfolgen, zu beachten sind
die Aushänge der Gemeinde.

Veranstaltung 
in der Stadtbibliothek

Mittwoch, 11.11., 18:30 Uhr, „Die
friedliche Revolution 1989/90 in
Bernburg“. Der Autor Michael Mün-
chow spricht über seine Publikation und
beantwortet Fragen.
Der Eintritt ist frei, um Anmeldung
wird gebeten, Tel. 03471 623001.

„Pr ojektcir cus“ in Baalberge
Auf dem Sportplatz hinter der Turnhalle
trainieren in Baalberge bis 11. November
Artisten gemeinsam mit den Grund-
schülern ein Zirkusprogramm, das am
Freitag, 6. November um 10:00 und
17:00 Uhr und am Samstag, 7. Novem-
ber, um 10:00 Uhr aufgeführt werden
soll.
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 10.11., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Dienstag, 01.12., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:
Wir gratulieren allen

Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

Sitzungskalender
November/Dezember2009

Haushalts- u. Finanzausschuss:
Dienstag, 10.11., Ratssaal.

Jugend- u. Sozialausschuss:
Mittwoch, 18.11., Ratssaal.

Schul-, Kultur - u. Sportausschuss:
Donnerstag, 19.11., Ratssaal.

Haushalts- u. Finanzausschuss:
Dienstag, 24.11., Ratssaal.

Planungs- u. Umweltausschuss:
Dienstag, 10.11., Rath. II, Zi. 104

Bau- u. Sanierungsausschuss:
Dienstag, 01.12., Rath. II, Zi. 104

Hauptausschuss:
Donnerstag, 03.12., Ratssaal.

Tr effen ehemaligerLehrer
Alle ehemaligen Lehrerinnen und Hortnerinnen sind zu einem
Treffen am Samstag, 14. November, um 15:00 Uhr in die
Gaststätte „Lauf´s Restaurant“, Zepziger Weg 3, eingeladen,
teilt Christa Eckert mit.

Die Laubsäcke werden 
letztmalig abgeholt

Die letzte Abholung der Laubsäcke für die
Bergstadt erfolgt am Montag, dem 23.

November, für die Talstadt am Dienstag, 
dem 24. November.

PP
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Weitere Informationen über öffentliche
Ausschreibungen zu Bauvorhaben 

finden Sie auch:
- Rathaus I, Schlossgartenstraße 16, 

im Schaukasten oderim Flur des Rathauses,
- Rathaus II, Schlossstraße 11, 

im Eingangsbereich und im Flur des Rathauses.

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. 0345 6932554
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de

Verwaltungsgemeinschaft Bernburg
Amt 80 - Liegenschaften

Grundstücksangebot derGemeinde Gröna

Die Gemeinde Gröna bietet zwei
erschlossene Baugrundstücke zur indivi-
duellen Bebauung mit je einem
Einfamilienhaus zum Verkauf an:

Lage: Gröna, Saalweg

Grundstück Nr. 1:
Größe: 1.000 qm vermessen
Kaufpreis: 37.400,00 EUR 

zuzüglich Hausanschlusskosten

Grundstück Nr. 2:
Größe: ca. 700 qm unvermes-

sen
Kaufpreis: 35,00 EUR/qm zuzüg-

lich Vermessungs- und Hausan-
schlusskosten

Interessenten wenden sich bitte an die
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Amt 80 - Liegenschaften,
Schlossgartenstr. 16, 
06406 Bernburg (Saale).

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659-323
E-Mail: elke.krause.stadt @bernburg.de 

Frau Wieczorek, Tel. 03471 659-326
E- Mail: 
hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft der Gemeinderat der Gemeinde Gröna.

Gröna, 21. September 2009

M a n f r e d  B a r t e l
Bürgermeister



Bernburg (Saale) Amtsblatt 11 / 09- 4 -

Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)
Die Stadt Bernburg (Saale) bietet nachfolgendes Grundstück zum Verkauf an:

Grundstück in Bernburg (Saale), Steinstr. 48,
bebaut mit einem Mehrfamilienwohnhaus
2-geschossig, voll unterkellert, nicht ausgebautes Dachgeschoss
grundlegende Sanierung erforderlich
Baujahr: ca. 1886
Grundstücksgröße: 340 qm
Wohn-/ Nutzfläche: 160 qm (ohne DG-Ausbau)

Kaufpr eis: 57.900,00 EUR VHB

Der Kaufpreis entspricht dem ermittelten Verkehrswert zum Stichtag 03.09.2008.
Das Verkehrswertgutachten kann während der Sprechzeiten im Rathaus II, 
Zimmer 110, eingesehen werden.
Interessenten wenden sich bitte an die Stadtverwaltung 
Bernburg (Saale), Amt 80/Liegenschaften, Schlossgartenstr. 16, 
06406 Bernburg (Saale).

Besichtigungstermine können auf Anfrage vereinbart werden.

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659-323, E-Mail: elke.krause.stadt@bernburg.de

Frau Wieczorek, Tel. 03471 659-326, E-mail: hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Grundstücksangebot derStadt Bernburg (Saale)

Die Stadt Bernburg (Saale) bietet  ein erschlossenes Baugrundstück zur individuellen Wohnbebauung zum Verkauf an:

Lage: Bernburg, Ilberstedter Straße

Grundstücksgröße: 669 qm

Kaufpreis: 37,00 EUR/qm

Interessenten wenden sich bitte an die Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Amt 80/Liegenschaften, Schlossgartenstr. 16, 06406
Bernburg (Saale).

Ansprechpartner:
Frau Krause, Tel. 03471 659 - 323,
E-Mail: elke.krause.stadt @bernburg.de 
Frau Wieczorek, Tel. 03471 659 - 326,
E-Mail: hannelore.wieczorek.stadt@bernburg.de

Die Entscheidung über den Verkauf trifft der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale).

Bernburg im Internet: www.bernburg.de

Amtlicher Teil Bekanntmachung
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Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Satzungsbeschluss überden Bebauungsplan Nr. 67 mit dem
Kennwort: „Ehemalige Eisengießerei“

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 15.10.2009 den
Bebauungsplan Nr. 67 mit dem
Kennwort „Ehemalige Eisengießerei“
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
beschlossen und die Begründung ein-
schließlich Umweltbericht gebilligt. Sie
tritt mit dieser Bekanntmachung in
Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan Nr.
67, die dazugehörige Begründung sowie
die zusammenfassende Erklärung gem. 
§ 10 Abs. 4 BauGB ab diesem Tag in der
Stadtverwaltung der Stadt Bernburg
(Saale), Schlossgartenstraße 16, Rathaus
II, im Planungsamt während der
üblichen Sprechzeiten einsehen und über
den Inhalt Auskunft verlangen. 
In der zusammenfassenden Erklärung
sind die Art und Weise, wie die
Umweltbelange und die Ergebnisse der
Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung in dem Bebauungsplan Nr. 67
berücksichtigt wurden und aus welchen

Gründen der Plan nach Abwägung mit
den geprüften, in Betracht kommenden
anderweitigen Planungsmöglichkeiten
gewählt wurde, dargelegt.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird
hingewiesen. Danach erlöschen
Entschädigungsansprüche für nach den
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene
Vermögensnachteile, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruchs herbeigeführt wird.
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die
Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie die Rechtsfolge
hingewiesen.
Unbeachtlich sind demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung
des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung
des vorstehenden Bebauungsplans
schriftlich gegenüber der Stadt Bernburg
(Saale), Schlossgartenstraße 16, 06406
Bernburg (Saale) geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die
Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften oder den Mangel
begründen soll, ist darzulegen.

Bernburg (Saale), 19. Oktober 2009

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Betrif ft: Lohnsteuerkar ten 2010

1. Die Lohnsteuerkarten sind den
Arbeitnehmern im Oktober 2009 über-
sandt worden. Die steuerfreien Pausch-
beträge für Behinderte und Hinterblie-
bene sind nach Möglichkeit bereits ein-
getragen.

2. Jeder Arbeitnehmer muss die
Eintragungen auf der Steuerkarte 2010
überprüfen und unzutreffende Eintra-
gungen berichtigen lassen. 

3. Die Arbeitnehmer sind verpflichtet,
die Lohnsteuerkarten 2010 zu Beginn
des Kalenderjahres 2010 ihren
Arbeitgebern auszuhändigen oder, falls
ihnen die Lohnsteuerkarte 2010 bis
dahin nicht zugegangen ist, die
Ausstellung sofort zu beantragen.

4. Bei schuldhafter Nichtvorlage bzw.
nicht rechtzeitiger Vorlage der Lohn-
steuerkarte 2010 ist der Arbeitgeber ver-

pflichtet, die Lohnsteuer nach der
Steuerklasse VI zu ermitteln. Weist der
Arbeitnehmer nach, dass er die
Nichtvorlage oder die nicht rechtzeitige
Vorlage der Lohnsteuerkarte nicht zu
vertreten hat, so hat der Arbeitgeber für
die Lohnsteuerberechnung die ihm
bekannten Familienverhältnisse des
Arbeitnehmers zu Grunde zu legen. 

5. Unbefugte Änderungen und
Ergänzungen der Eintragungen auf der
Lohnsteuerkarte sind verboten und straf-
bar.

6. Änderungen in den Besteuerungs-
verhältnissen des Arbeitnehmers dürfen
vom Arbeitgeber erst dann berücksich-
tigt werden, wenn ihm die geänderte
oder ergänzte Lohnsteuerkarte vorgelegt
worden ist. 

7. Anträge auf
a) Berücksichtigung von Kindern
über 18 Jahre,
b) Berücksichtigung von Kindern
unter 18 Jahren in besonderen Fällen (z. B.
wenn keine steuerliche Lebensbescheini-
gung vorgelegt werden kann),
c) Berücksichtigung von Pflege-
kindern unabhängig vom Lebensalter,
d) Berücksichtigung von nicht
unbeschränkt steuerpflichtigen Kindern,
e) Berücksichtigung erhöhter
Werbungskosten oder Sonderausgaben
sowie außergewöhnlicher Belastungen,
f) Berücksichtigung von Aufwen-
dungen zur Förderung des Wohn-
eigentums, von Verlusten aus den
Einkunftsarten und von verbleibenden
Verlustabzügen,
g) Eintragung eines Freibetrages
und eines Hinzurechnungsbetrags bei
mehreren Dienstverhältnissen
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sind bei dem für den Arbeitnehmer
zuständigen Finanzamt einzureichen.

8. Anträge auf Änderung/Ergänzung

von sonstigen Eintragungen(z. B. zur
Steuerklasse und zum Kirchen-
steuerabzug) sowie auf Wechsel der

Steuerklassen bei Ehegatten sind bei der
Meldebehördeeinzureichen.

Ihre Meldebehörde

Die Stadt Bernburg (Saale) gibt hiermit
für die Bernburger Freizeit GmbH, an
der sie mit 99 Prozent beteiligt ist,
gemäß § 121 Abs. 1 Nr. 1 b Gemein-
deordnung für das Land Sachsen-Anhalt
für das Geschäftsjahr 2008 die Fest-
stellung des Jahresabschlusses, die
Verwendung des Ergebnisses sowie das
Ergebnis der Prüfung des Jahres-
abschlusses und den Lagebericht wie
folgt bekannt:

I. Auszug aus dem Lagebericht für das
Geschäftsjahr 2008

Geschäftstätigkeit 
und Geschäftsverlauf
Die Bernburger Freizeit GmbH betreibt
in der Stadt Bernburg (Saale) Parkhäuser
sowie zahlreiche Sport-, Freizeit- und
Kultureinrichtungen. Dazu zählen der
Tiergarten, das Fahrgastschiff „Saale-
fee“, die Fähre, die Parkeisenbahn, den
Keßlerturm, die Gaststätte Paradies mit
Märchengarten, das Kegel-Freizeit-Cen-
ter mit Fitness Studio, zwei Sporthallen,
eine Tennishalle, fünf Sportplätze, vier
Wassersportobjekte, das Hallenbad, das
Erlebnisbad „Saaleperle“, das Museum
Schloss Bernburg, die Tiefgarage unter
dem Karlsplatz, zwei Parkhäuser und die
Stadtinformation. 
Die Gesamtbesucherzahl 2008 in den
einzelnen Einrichtungen der BFG lag bei
279299 Besuchern. Gegenüber dem
Vorjahr stellt dies eine Erhöhung um ca.
6000 Besucher dar.

Wir tschaftliche Lage
Das Geschäftsjahr 2008 verlief weitge-
hend entsprechend dem vom Aufsichts-
rat der BFG beschlossenen Wirt-
schaftsplan.

Das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit hat sich gegenüber
dem Vorjahr um 355.000 EUR ver-
schlechtert. Dies ist trotz leicht gestiege-
ner Umsatzerlöse (36.000 EUR) über-
wiegend durch gestiegene Personal-

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Jahresabschluss derBernburger Freizeit GmbH für das
Geschäftsjahrvom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

kosten gemäß den tariflichen Verein-
barungen (215.000 EUR) und gestiegene
Material- und Energiekosten (ca. 69.000
EUR) begründet. Darüber hinaus redu-
zierten sich erhaltene Einmalzahlungen
(Versicherungsentschädigungen, Scha-
denersatzzahlungen und ein Aufwands-
zuschuss) um ca. 100.000 EUR gegenü-
ber dem Vorjahr.

Die Investitionen in das Anlagever-
mögen beliefen sich im Berichtsjahr auf
1.016.000 EUR. Das Anlagevermögen
ist langfristig und zu 66,5 Prozent durch
Eigenkapital finanziert. Das Eigenka-
pital vermindert sich um 839.000 EUR
und die Bilanzsumme um 463.000 EUR.

Da die Gewinnausschüttung der Stadt-
werke Bernburg GmbH aus dem
Geschäftsjahr 2007 die Ausgaben der
Bernburger Freizeit GmbH im Ge-
schäftsjahr 2008 nicht voll gedeckt
haben, waren zusätzliche Finanzzu-
weisungen seitens der Gesellschafterin
in Höhe von 650.000 EUR notwendig.
Darüber hinaus wurden der Bernburger
Freizeit GmbH von der Stadt Bernburg
zweckgebundene Fördermittel für den
Ausbau des Osttorhauses im Schloss
Bernburg i. H.v. 309.400 EUR bewilligt.

Personal
Im Geschäftsjahr 2008 waren im
Jahresdurchschnitt 62 Mitarbeiter und
darüber hinaus zeitlich befristet
Aushilfskräfte in der Bernburger Freizeit
GmbH tätig.

Investitionen
Schwerpunkte der Investitionstätigkeit
der Gesellschaft waren:
Sanierung des Osttorhauses mit
Außenanlagen im Schloss,
Neubau der Pinguinanlage im Tiergar-
ten,
Neubau des Wohnhauses im Tiergarten,
Neubau des Vereinsheims im
Sportobjekt des SVSchwarz Gelb.

Zukünftige Entwicklung und Risiken
Die Erhöhung der Erlöse und Besucher-
zahlen soll durch eine gezielte Vermark-
tung der einzelnen Einrichtungen der
BFG, insbesondere durch Teilnahme an
touristischen Messen, Herausgabe von
touristischen Publikationen, Erarbeitung
von Paketangeboten für Touristen,
Durchführung von thematischen Veran-
staltungen und durch eine gute Öffent-
lichkeitsarbeit erreicht werden. 
Die geplanten Investitionen und Werter-
haltungsmaßnahmen der Bernburger
Freizeit GmbH sind auch im Wirt-
schaftsjahr 2009 auf die weitere Erhö-
hung der Attraktivität der einzelnen
Einrichtungen und auf die Verbesserung
der Trainings- und Wettkampfbedin-
gungen im Sportbereich gerichtet.

Der weitere Ausbau des Tiergartens soll,
basierend auf der Entwicklungskonzep-
tion bis zum Jahr 2010, fortgeführt wer-
den. Gehegesanierungen und Gehege-
umgestaltungen zur artgerechten Hal-
tung der Tiere und zur Verschönerung
der Anlagen sind dabei ein Schwerpunkt.

Zur Sicherstellung des Tennissports in
der Stadt Bernburg in den Winter-
monaten wurde gemäß Beschluss des
Aufsichtsrates der BFG der B.E.S.T. –
Sportpark von der BFG für ein weiteres
Jahr angemietet und an einen Privat-
betreiber untervermietet.

Im Bereich des Museums  sollen die aus-
gebauten Räumlichkeiten des Osttor-
hauses und Galeriehauses inkl.
Außenanlagen künftig vorrangig für die
museumspädagogische Arbeit genutzt
werden.

Im Sportstättenbereich ist der weitere
schrittweise Ausbau des Sportobjektes
TV „Askania“, speziell für den Fuß-
ballsport sowie ein neuer Zielrichterturm
an der Saale für den Ruderverein
geplant. Weiterhin sollen die Sanitär-
räume des SV„Einheit“ saniert werden.
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Ein wesentliches Risiko der künftigen
Entwicklung ist die Sicherstellung einer
ausreichenden Finanzierung.

Neben den Erlösen aus Eintrittsgeldern
ist die Gewinnabführung der Stadtwerke
Bernburg GmbH eine wichtige Finan-
zierungsquelle. Für das Geschäftsjahr
2009 werden die Gewinnabführung der
Stadtwerke Bernburg GmbH sowie die
Erlöse die geplanten Kosten jedoch nicht
decken. Gemäß Wirtschaftsplan sind
deshalb für 2009 Zuschüsse von der
Gesellschafterin in Höhe von 850.000
EUR zur Ausgabendeckung notwendig.
Von der Bernburger Freizeit GmbH wer-
den auch künftig alle Anstrengungen
unternommen, um den Kostendeckungs-
grad der einzelnen Einrichtungen zu
erhöhen und damit das Betriebsergebnis
zu verbessern. Dies soll insbesondere
durch Betriebskosteneinsparungen,
einen rationellen Personaleinsatz sowie
durch eine effektive Vermarktung der
einzelnen Einrichtungen der Bernburger
Freizeit GmbH erreicht werden. 

II. Wiedergabe des
Bestätigungsvermerkes

„Bestätigungsvermerk des Abschluss-
prüfers

Wir haben den Jahresabschluss beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den
Lagebericht der BFG-Bernburger
Freizeit GmbH mit Sitz in Bernburg
(Saale) für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar 2008 bis 31. Dezember 2008
geprüft. Die Buchführung und die
Aufstellung von Jahresabschluss und
Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften und den
ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages liegen in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf
der Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und über den Lagebericht
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschluss-
prüfung nach § 317 HGB unter

Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung
des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen
werden die Kenntnisse über die
Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der
Gesellschaft sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im
Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie
Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lage-
bericht überwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewand-
ten Bilanzierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der gesetz-
lichen Vertreter sowie die Würdigung
der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichtes. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prü-
fung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
se entspricht der Jahresabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und den ergän-
zenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft. Der Lagebericht steht in
Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft und stellt
die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.“

Düsseldorf, 29. April 2009

ESW ENERKO Wirtschaftsberatung
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Müller-Achterwinter
Wirtschaftsprüfer (Siegel)

III. Verwendung des Ergebnisses

Die Gesellschafterversammlung der
Bernburger Freizeit GmbH hat mit
Beschlüssen vom 31. August 2009, 23.
September 2009, 15. September 2009
und 23. September 2009 im Wege des
schriftlichen Verfahrens gemäß § 48
Abs. 2 GmbHG den Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2008 für das
Geschäftsjahr 2008 in der von der ESW
ENERKO Wirtschaftsberatung GmbH
Wir tschaf tsprü fungsgese l lschaf t
Steuerberatungsgesellschaft und mit
einem uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk versehenen Fassung festgestellt
und Folgendes beschlossen:

1. Der Jahresabschluss 2008 der BFG
wird festgestellt.
2. Dem Aufsichtsrat und den
Geschäftsführern der BFG wird für das
Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Der im Wirtschaftsjahr 2008 ausge-
wiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von
1.489.335,24 EUR wird durch Entnahme
aus der Gewinnrücklage der Gesellschaft
ausgeglichen.

Der geprüfte Jahresabschluss 2008 und
der Lagebericht für das Geschäftsjahr
2008 der Bernburger Freizeit GmbH lie-
gen beginnend mit dem Tag dieser
Bekanntmachung für die Dauer von sie-
ben Tagen zur Einsichtnahme für jeder-
mann bei der Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Schlossgartenstraße 16, Rathaus
I, Rechtsamt, Zimmer 211 zu den beste-
henden Sprechzeiten der Stadtver-
waltung öffentlich aus.

Bernburg (Saale), 5. Oktober 2009

(Siegel)
gez. Henry Schütze
Oberbürgermeister

Das nächste Das nächste Amtsblatt erscheint am Donnerstag, 3. DezemberAmtsblatt erscheint am Donnerstag, 3. Dezember20092009

Redaktionsschluss: 19. November
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Der vom Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) in der Sitzung am 15.10.09 gebil-
ligte Entwurf des Rahmenplanes wird
vom 04.11.09 bis 04.12.09in der
Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Rathaus II Schlossstraße 11, im Amt für
Hochbau und Stadterneuerung, in
Zimmer 204 und 205 ausgelegt.

Der Rahmenplan bildet die Grundlage
für die weitere Durchführung der
Sanierung in der Altstadt Bernburg. Eine
Fortschreibung ist erforderlich, da sich
die Rahmenbedingungen der Stadtent-

Der Entwurf des Rahmenplanes fürdas 
Sanierungsgebiet Altstadt Bernburg wird ausgelegt

wicklung weiterentwickelt haben. Durch
die Fortschreibung des Rahmenplanes
aus dem Jahr 2000 werden die weiteren
Ziele der Stadterneuerung bis zum Jahr
2020 festgelegt.

Nach 14 Jahren Durchführung der
Sanierung ist eine deutliche Verbesse-
rung der städtebaulichen Situation im
Sanierungsgebiet zu verzeichnen. Die
Analyse zur Fortschreibung des städte-
baulichen Rahmenplanes dokumentiert
den erreichten Stand und ermöglicht eine
weitere Definition der fortzuführenden

Ziele der Stadtentwicklung durch die
Fortschreibung des Rahmenplanes.
Während der Auslegungsfrist können
von jedem Anregungen zu dem Entwurf
des Rahmenplanes schriftlich oder wäh-
rend der genannten Zeiten zur
Niederschrift vorgebracht werden. 

Bernburg (Saale), 7. Oktober 2009

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Satzungsbeschluss überden Bebauungsplan Nr. 68 mit dem
Kennwort: „Gewerbegebiet südlich derKöthenschen Straße und

westlich derFuhne (Bereich ehemaligerSchlachthof)“

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 15.10.2009 den
Bebauungsplan Nr. 68, Kennwort:
„Gewerbegebiet südlich der Köthen-
schen Straße und westlich der Fuhne
(Bereich ehemaliger Schlachthof)“,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil
A) und dem Text (Teil B), gemäß § 10
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als
Satzung beschlossen.
Die Begründung einschließlich Umwelt-
bericht wurde gebilligt.
Dieses wird hiermit bekanntgegeben. Er
tritt mit dieser Bekanntmachung nach 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Jedermann kann die Satzung mit der
dazugehörigen Begründung und die
zusammenfassende Erklärung gemäß 
§ 10 Abs. 4 BauGB von diesem Tag an
im Planungsamt der Stadt Bernburg
(Saale), Schlossgartenstr. 16, während
der üblichen Sprechzeiten einsehen und
über den Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz
1 und 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird
hingewiesen. Danach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis
42 BauGB eingetretene Vermögens-
nachteile, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die Vermögensnachteile eingetre-
ten sind, die Fälligkeit des Anspruchs
herbeigeführt wird.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die
Voraussetzungen für die Geltendma-
chung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie die Rechtsfolge
hingewiesen.
Unbeachtlich sind demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis
3 BauGB beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214

Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des vorstehenden
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber
der Stadt Bernburg (Saale), Schloss-
gartenstr. 16, 06406 Bernburg (Saale)
geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften oder
den Mangel begründen soll, ist darzule-
gen.

Bernburg (Saale), 19. Oktober 2009

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet:Aktuelle Informationen finden Sie auch im Internet:
w w ww w w . b e r n b u r g . d e. b e r n b u r g . d e



Bernburg (Saale) Amtsblatt 11 / 09- 9 -

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Stadt Bernburg (Saale) 
Planungsamt

Beschluss überdie Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 69 mit
dem Kennwort: „Ehemalige Kaufhalle und Garagenkomplexe öst-
lich der Zepziger Straße bis zum Seniorenzentrum Andr easstraße“

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 15.10.2009 den
Aufstellungsbeschluss über den Bebau-
ungsplan Nr. 69 mit dem Kennwort:
„Ehemalige Kaufhalle und Garagen-
komplexe östlich der Zepziger Straße bis
zum Seniorenzentrum Andreasstraße“
gefasst. Der Bebauungsplan Nr. 69 wird
nach § 9 Abs. 2 a Baugesetzbuch
(BauGB) im vereinfachten Verfahren
gemäß § 13 BauGB aufgestellt; es wird
gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB,
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB
und der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, sowie von
der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.

Das Plangebiet befindet sich östlich der
Zepziger Straße und an den südlichen
Enden der Schulstraße und Wettiner
Straße. Im Süden grenzt die Wohnbe-
bauung der Tolstoiallee an, und im Os-
ten begrenzt das Seniorenzentrum das
Plangebiet. Im Geltungsbereich befinden
sich die Flurstücke 40/3, 40/4, 40/5,

44/1, 44/2, 44/3; 44/4, 44/5, 44/6, 46/1,
46/3, 86, 87/1, 87/4, 87/5, 87/6, 88/3,
88/4, 88/5, 95/1, 95/2, 96/1, 96/6, 150/1,
150/5, 150/6 1000, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1014, 1015, 1016, 1017 der Flur
10 und die Flurstücke 1020, 1021, 1022,
1023 der Flur 9 in der Gemarkung
Bernburg. Der Geltungsbereich ist auf
dem Übersichtsplan dargestellt.

Es werden folgende Planziele ange-
strebt:
- Förderung der Innenentwicklung
Bernburgs,
- Erhaltung der zentralen Versorgungs-
bereiche Innenstadt und Stadtteilzentrum
„Am Zepziger Weg“,
- Entwicklung des zentralen Versor-
gungsbereiches Grundversorgungszen-
trum „Rabewerk“ (mittels B-Plan Nr. 65
„Holzhof an der Gröbziger Straße“),
- Steuerung von Einzelhandelsan-
siedlungen im Interesse einer verbrau-
chernahen Versorgung der Bevölkerung
und für die Sicherung und Schaffung von
Arbeits- und Ausbildungsplätzen im
gesamtstädtischen Kontext.

Von der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit wird nach § 13 Abs. 2 Nr.
1 BauGB abgesehen. Nach § 13 Abs. 2
Nr. 2 BauGB soll die Öffentlichkeitsbe-
teiligung wahlweise durch öffentliche
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
durchgeführt werden. Hierbei ist anzuge-
ben, dass von einer Umweltprüfung
abgesehen wird.
Von der frühzeitigen Beteiligung der
Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange wird nach § 13 Abs. 2 Nr.
1 BauGB abgesehen. Nach § 13 Abs. 2
Nr. 3 BauGB soll die Beteiligung der
berührten Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange wahlweise
nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgen.

Der Beschluss wird nach § 2 Abs. 1 Satz
2 BauGB hiermit ortsüblich bekannt
gemacht.

Bernburg (Saale), 19. Oktober 2009

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister
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Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt
- Sonderungsbehörde -
Elisabethstraße 15
06847 Dessau-Roßlau
Tel. 0340 6503-1000

Bekanntmachung zurDurchführung eines
Bodensonderungsverfahrens

Gesetzliche Grundlage bildet der § 11
des Gesetzes zur Bereinigung der
Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen
und anderen öffentlich genutzten priva-
ten Grundstücken [Verkehrsflächen-
bereinigungsgesetz - VerkFlBerG vom
26. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2716)
zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 2
des Gesetzes vom 27. April 2005 (BGBl.
I S. 1138)]. Es sollen die
Rechtsverhältnisse an Grundstücken, die
für öffentliche Zwecke genutzt werden,
sich aber noch in privatem Eigentum
befinden, geregelt werden. 

Zur Bereinigung der Rechtsverhältnisse
ist beabsichtigt, in der

Gemarkung: Gröna

Flur: 4
Flurstück: 2

ein Verfahren nach dem Gesetz über die
Sonderung unvermessener und überbau-
ter Grundstücke nach der Karte
(Bodensonderungsgesetz - BoSoG  vom
20. Dezember 1993 erschienen im
Bundesgesetzblatt - BGBl. I S. 2182,
zuletzt geändert durch Gesetz vom
21.08.2002, BGBl. I S. 3332) durchzu-
führen.

Sonderungsbehörde ist das Landesamt
für Vermessung und Geoinformation
Sachsen-Anhalt, Elisabethstraße 15,
06847 Dessau-Roßlau.
Die beteiligten Grundstückseigentümer
und die sonstigen berechtigten Personen,

Behörden und Stellen werden gebeten,
durch Anmeldung ihrer Rechte und
Vorlage vorhandener Karten, Pläne und
sonstigen Unterlagen an dem Verfahren
mitzuwirken. 

Personen, die örtliche Arbeiten im Sinne
des Bodensonderungsgesetzes durchfüh-
ren, sind gesetzlich berechtigt, bei der
Erfüllung ihres Auftrages Grundstücke
zu betreten, um die nach pflichtgemä-
ßem Ermessen erforderlichen Arbeiten
vorzunehmen.

Dessau-Roßlau, 7. Oktober 2009

(Siegel)
Im Auftrag
J o c h e n  H a u s e n
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Landesamt für Vermessung und
Geoinformation Sachsen-Anhalt
- Sonderungsbehörde -
Elisabethstraße 15
06847 Dessau-Roßlau

Bekanntmachung zurEinstellung eines Bodensonderungsverfahrens
Das Bodensonderungsverfahren nach §
11 des Gesetzes zur Bereinigung der
Rechtsverhältnisse an Verkehrsflächen
und anderen öffentlich genutzten priva-
ten Grundstücken (Verkehrsflächenbe-
reinigungsgesetz vom 26. Oktober 2001

(BGBl. I S. 2716), zuletzt geändert durch
Artikel 4 Abs. 2 des Gesetzes vom 27.
April 2005 (BGBl. I S. 1138), im
Bereich „Parkstraße“ (Aktenzeichen
V25-20584-2007) in Bernburg wurde
eingestellt.

Dessau-Rosslau, 8. Oktober 2009

(Siegel)
Im Auftrag
Vo l k m a r  D ö r i n g

Öffentliche Ausschreibung von Ausbildungsstellen 
der Stadt Bernburg (Saale)

Die Stadt Bernburg (Saale) stellt zum 1. August 2010 Auszubildende in folgenden Ausbildungsberufen ein:

1. Verwaltungsfachangestellte/r- Fachrichtung Kommunalverwaltung

Einstellungsvoraussetzungen: mindestens Realschulabschluss mit guten bis sehr guten Kenntnissen in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Sozialkunde 

Die Bewerber sollten an kommunalen, politischen, rechtlichen und verwaltungstechnischen Fragen interessiert sein und ein
umfangreiches Allgemeinwissen besitzen. Grundkenntnisse im Umgang mit dem Computer sind von Vorteil.
Eine gute Auffassungsgabe, Sicherheit in der Rechtschreibung und im Umgang mit Zahlen, Umsicht und Genauigkeit, Sinn für
Ordnung, Kontaktfreudigkeit, ein aufgeschlossenes, freundliches Auftreten, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit sind
weitere Anforderungen an die Bewerber.

2. Fachangestellte/rfür Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliothek

Einstellungsvoraussetzungen: Realschulabschluss mit guten bis sehr guten Kenntnissen in den Fächern Deutsch, Sozialkunde 
und Geschichte 

Freundliches Auftreten, Kontaktfähigkeit, Umsicht, ein gutes Allgemeinwissen und Interesse am Umgang mit den verschiedensten
Medien sowie Grundkenntnisse im Umgang mit Computern sind weitere Voraussetzungen für diesen Beruf.

Die Ausbildungszeit für beide Ausbildungsberufe beträgt drei Jahre.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbung, Lebenslauf, beglaubigte Kopien der letzten beiden Zeugnisse und des
Schulabgangszeugnisses, bei Minderjährigen die ärztliche Bescheinigung über die Erstuntersuchung) sind bis zum 30. Dezember
2009 zu richten an:

Stadt Bernburg (Saale)
Personalamt
Schlossgartenstraße 16
06406 Bernburg (Saale)

Bei Bewerbungen für beide Ausbildungsberufe bitte ich um Bewerbungsschreiben für jeden einzelnen Ausbildungsberuf, die übri-
gen Bewerbungsunterlagen genügen in einfacher Ausfertigung.
Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur dann, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wird. 

Bernburg (Saale), 14. Oktober 2009

Henry Schütze
Oberbürgermeister
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1. Satzung zurÄnderung der Friedhofssatzung 
der Stadt Bernburg (Saale)

Aufgrund des Gesetzes über das
Leichen-, Bestattungs- und Friedhofs-
wesen des Landes Sachsen-Anhalt
(Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt - BestattG LSA) vom 05.02.2002
(GVBl. LSA S. 46), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom
26.03.2004 (GVBl. LSAS. 234) sowie
der §§ 6, 8, und 44 Abs. 3 Nr. 1 der
Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl.
LSA S. 568), zuletzt geändert durch Art.
2 des Zweiten Gesetzes zur Fortent-
wicklung des Kommunalverfassungs-
rechts vom 26.05.2009 (GVBl. LSAS.
238) hat der Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) in seiner Sitzung am 15.10.2009
folgende Satzung beschlossen:

Ar tikel 1
Die Friedhofssatzung der Stadt Bernburg
(Saale) vom 04.05.2005 (veröffentlicht
im Amtsblatt der Stadt Bernburg (Saale)
und der Verwaltungsgemeinschaft Bern-
burg vom 02.06.2005, Nr. 97, S. 7 - 15)
wird wie folgt geändert:

1. § 6 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe a) erhält folgende
Fassung:
„a) die Wege mit Kraftfahrzeugen aller
Art zu befahren; ausgenommen sind
Krankenfahrstühle sowie Fahrzeuge der
Friedhofsverwaltung und Fahrzeuge des
durch den Nutzungsberechtigten beauf-
tragten Dienstleistungserbringers mit
einer Tonnage < 7,5 t,“

b) In Buchstabe b) werden die
Wörter „gewerbliche Dienste“ durch
„Dienstleistungstätigkeiten“ ersetzt.

c) Buchstabe k) wird ersatzlos
gestrichen. Der bisherige Buchstabe l)
wird Buchstabe k).

2. § 7 wird wie folgt geändert:
a) in der Überschrift werden die

Wörter „Gewerbliche Tätigkeiten“ durch
das Wort „Dienstleistungstätigkeiten“
ersetzt.

b) Absatz 1 und 2 erhalten fol-
gende Fassung:
„(1) Der Nutzungsberechtigte hat der
Friedhofsverwaltung die Beauftragung
von Bildhauern, Steinmetzen, Gärtnern

oder anderen Dienstleistungserbringern
mit Arbeiten auf dem Friedhofsgelände
unter Nennung von Name und Anschrift
des Dienstleistungserbringers, sowie
dem beabsichtigten Termin der geplan-
ten Arbeiten anzuzeigen.
Um eine Kontrolle der Einhaltung der
den Dienstleistungserbringern obliegen-
den Verpflichtungen zu ermöglichen
sowie die Erfassung der Gebühren-
pflichtigkeit zu gewährleisten, ist der
Friedhofsverwaltung die Erbringung von
Dienstleistungen auf dem Friedhofs-
gelände möglichst vor Beginn unter
Angabe des beabsichtigten Zeitpunktes
der Arbeitsaufnahme mitzuteilen.

(2) Arbeiten auf dem Friedhofsgelände
dürfen nur von Dienstleistern erbracht
werden, deren Gewerbe oder Freiberuf
Leistungen beinhaltet, welche im
Friedhofswesen anfallen (insbesondere
Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter
und sonstige vergleichbare Tätigkeiten
auf Friedhöfen).“

c) In Absatz 3 wird das Wort
„Gewerbetreibenden“ durch das Wort
„Dienstleistungserbringer“ ersetzt.

d) Absatz 4 erhält folgende
Fassung:
„(4) Die Ausübung der Dienstleistungs-
tätigkeit kann durch die Friedhofsver-
waltung zeitlich begrenzt oder unbe-
grenzt durch Bescheid untersagt werden,
wenn der Dienstleistungserbringer trotz
zweimaliger schriftlicher Mahnung
gegen die Bestimmungen dieser
Friedhofssatzung in grober bzw. sehr
grober Weise verstößt oder ihm unzurei-
chende fachliche, betriebliche und perso-
nelle Eignung nachgewiesen wird.“

e) In Absatz 5 werden die
Wörter „gewerbliche Arbeiten“ durch
das Wort „Dienstleistungstätigkeiten“
ersetzt.

3. Nach § 20 wird folgender § 20 a ein-
gefügt:

§ 20 a
Urnenterrasse Friedhof III

(1) Es handelt sich um eine Sonderform
der Urnengemeinschaftsanlage für

Paare.

(2) Die zur Kennzeichnung der Grab-
stelle verwendeten Grabsteine werden
seitens der Friedhofsverwaltung bereit-
gestellt und sind Bestandteil des
Grabnutzungsvertrages.
Die Art und Weise der Beschriftung wird
vom Nutzungsberechtigten zu seinen
Lasten individuell vorgenommen.

(3) Ansonsten gelten die gleichen
Bestimmungen, wie für die Urnenge-
meinschaftsanlage für Paare.

4. § 36 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 4. erhält folgende
Fassung:
„4. die Anzeige einer Dienstleistungs-
tätigkeit nach § 7 Abs. 1 Satz 1 vor
Beginn der Arbeiten unterlässt,“

b) Nach Nr. 4. wird folgende
neue Nr. 5 eingefügt:

„5. Dienstleistungstätigkeiten auf dem
Friedhof entgegen § 7 Abs. 5 außerhalb
der festgesetzten Zeiten ausübt oder ent-
gegen § 7 Abs. 6 Werkzeuge und
Materialien dauerhaft oder außerhalb der
von der Friedhofsverwaltung dafür zuge-
wiesenen Stellen lagert.“

c) Die bisherigen Nr. 5. und Nr.
6. werden die Nr. 6. und Nr. 7.

d) Die bisherige Nr. 7. wird die
Nr. 8. Darin wird das Wort „Gewer-
betreibender“ durch das Wort „Dienst-
leistungserbringer“ ersetzt.

e) Die bisherigen Nr. 8. bis Nr.
10. werden die Nr. 9. bis Nr. 11.

Ar tikel 2
Die 1. Satzung zur Änderung der
Friedhofssatzung der Stadt Bernburg
(Saale) tritt am Tag nach ihrer öffent-
lichen Bekanntmachung in Kraft.

Bernburg (Saale), 20. Oktober 2009

(Siegel)
H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister
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Aufgrund der §§ 6, 8, und 44 Abs. 3 Nr.
1 der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl.
LSA S. 568), zuletzt geändert durch Art.
2 des Zweiten Gesetzes zur Fort-
entwicklung des Kommunalverfas-
sungsrechts vom 26.05.2009 (GVBl.
LSA S. 238) sowie gemäß § 50 des
Gesetzes über die Einführung straßen-
und verkehrsrechtlicher Vorschriften des
Landes Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom
06.07.1993 (GVBl. LSAS. 334), zuletzt
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 22.12.2004 (GVBl. LSAS. 856) hat
der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) in
seiner Sitzung am 15.10.2009 folgende
Satzung beschlossen:

Amtlicher Teil Bekanntmachung

1. Satzung zurÄnderung der Straßenreinigungssatzung 
der Stadt Bernburg (Saale)

Ar tikel 1
Die Straßenreinigungssatzung der Stadt
Bernburg (Saale) vom 20.10.2003 (ver-
öffentlicht im Amtsblatt der Stadt
Bernburg (Saale) und der
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg vom
06.11.2003, Nr. 87, S. 10-13) wird wie
folgt geändert:

1. Der § 1 Abs. 4 wird ersatzlos 
gestrichen.

2. Der bisherige § 1 Abs. 5 wird 
§ 1 Abs. 4.

3. Die Überschrift der Anlage 1 
wird durch folgende Fassung 
ersetzt:

„Straßenverzeichnis für 06406 
Bernburg (Saale) für die Ge-
markung Bernburg gemäß § 1 
Abs. 4“

Ar tikel 2
Die 1. Satzung zur Änderung der
Straßenreinigungssatzung der Stadt
Bernburg (Saale) tritt am Tag nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bernburg (Saale), 20. Oktober 2009

(Siegel)
H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung

Die Stadt Bernburg (Saale) schreibt im Bereich der Kindertageseinrichtungen einschließlich der Horte ab Januar 2010 folgende
Stellen aus:

Erzieherinnen/Erzieher

Das Aufgabengebiet umfasst:
- eigenverantwortliches Führen von Kindergruppen, nach Bedarf flexibel in unterschiedlichen Altersbereichen und Einrichtungen,
- umfassende Förderung der Entwicklung der Kinder, ausgehend von aktuellen gesetzlichen Grundlagen, wissenschaftlichen
Erkenntnissen der Pädagogik und dem Programm „Bildung elementar“ des Landes Sachsen-Anhalt, 
- qualitative Orientierung an der pädagogischen Konzeption der jeweiligen Kindertageseinrichtung, aktive Beteiligung am Prozess
der Erarbeitung und Umsetzung der Einrichtungskonzeption,
- konstruktive Zusammenarbeit im Einrichtungsteam, mit allen am Bildungs- und Erziehungsprozess Beteiligten und zielgerichte-
te Einbindung der Eltern in die pädagogische Tätigkeit,
- kontinuierliche Fort- und Weiterbildung,
- betriebswirtschaftliches, ressourcenoptimiertes Denken und Handeln.

Voraussetzung zur Einstellung ist der Ausbildungsabschluss als „Staatlich anerkannte Erzieherin/Staatlich anerkannter Erzieher“
oder Diplomsozialpädagogin/-pädagoge und die Vorlage eines eintragungsfreien Führungszeugnisses nach § 30 Abs. 5
Bundeszentralregistergesetz (kann nachgereicht werden).
Erwartet werden zugleich Grundlagenkenntnisse auf naturwissenschaftlichem, gesellschaftspolitischem, kulturellem, sozialem und
entwicklungspsychologischem Gebiet. Die Fähigkeit zur Analyse, Reflexion, Beobachtung und Dokumentation, systematisches
Denken sowie Planungs- und Organisationsgeschick werden ebenso erwartet, wie Kommunikations-, Konflikt- und Teamfähigkeit.

Es handelt sich um Teilzeitstellen mit einer Wochenarbeitszeit von 27 Stunden. Die Vergütung richtet sich nach den
Eingruppierungsvorschriften im öffentlichen Dienst.

Bewerbungen sind schriftlich (keine E-Mail) mit den erforderlichen Ausbildungszeugnissen, Dienstzeugnissen, Lebenslauf bis
12.11.2009an das Personalamt der Stadt Bernburg (Saale), 06406 Bernburg (Saale), Schlossgartenstr. 16, zu richten.

Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nach Abschluss des Auswahlverfahrens nur bei einem ausreichend frankier-
ten, beigelegten Rückumschlag.

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister



Bernburg (Saale) Amtsblatt 11 / 09- 14 -

Satzung überdie Erhebung derVergnügungssteuerin der
Stadt Bernburg (Saale)

(Vergnügungssteuerssatzung)

Auf der Grundlage der §§ 4, 6, 44 und 91
der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom
05.10.1993 (GVBl. LSAS. 568), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Zweiten
Gesetzes zur Fortentwicklung des
Kommunalverfassungsrechts vom
26.05.2009 (GVBl. LSAS. 238) und auf-
grund der §§ 2 und 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (KAG LSA) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13.12.1996
(GVBl. S. 406), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung
kommunalrechtlicher Vorschrif-ten vom
17.12.2008 (GVBl. LSAS. 454), hat der
Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) in
seiner Sitzung vom 15.10.2009 folgende
Vergnügungssteuersatzung beschlossen:

§ 1 
Steuererhebung

Die Stadt Bernburg (Saale) erhebt nach
dieser Satzung eine Vergnügungssteuer
als Gemeindesteuer.

§ 2 
Steuergegenstand

Gegenstand der Vergnügungssteuer sind
folgende im Stadtgebiet durchgeführte
Veranstaltungen gewerblicher Art:

1. die entgeltliche Benutzung
von Wettterminals, Spiel-, Geschick-
lichkeits- und Unterhaltungsapparaten
und -automaten einschließlich der
Apparate und Automaten zur Ausspie-
lung von Geld und Gegenständen
(Spielgeräte) in Spielhallen und ähn-
lichen Unternehmungen im Sinne von 
§ 33 i Gewerbeordnung (GewO) und
darüber hinaus von allen Geräten und
Spielen mit und ohne Gewinn-
möglichkeit (ausgenommen davon sind
Geräte und Spiele für Kleinkinder) an
allen anderen Aufstellorten, soweit sie
der Öffentlichkeit im Stadtgebiet
Bernburg (Saale) zugänglich sind;

2. die entgeltliche Benutzung
von elektronischen multifunktionalen
Bildschirmgeräten in Spielhallen, ähn-
lichen Unternehmungen im Sinne von §
33 i GewO und an allen anderen Auf-
stellorten, soweit sie der Öffentlichkeit
im Stadtgebiet Bernburg (Saale) zugäng-
lich sind, die das Spielen am Einzelgerät
oder durch Vernetzung mit anderen ört-

lichen Geräten (LAN) oder im Internet
ermöglichen;

3. Tanzveranstaltungen in
Discotheken, Clubs, Wanderdiscotheken
unabhängig von ihrer Bezeichnung.

§ 3 
Steuerbefreiung

Steuerfrei sind:

1. Tanzunterricht einschließlich
eines Abschlussballes, sofern an den
Veranstaltungen nur Schüler und deren
Angehörige teilnehmen;

2. Veranstaltungen nach § 2 Nr.
3, deren Ertrag ausschließlich und
unmittelbar zu mildtätigen, kirchlichen
oder gemeinnützigen Zwecken im Sinne
der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung
(AO) verwendet oder gespendet wird,
wenn der Zweck bei der Anmeldung
ange-geben worden ist;

3. das Halten von Apparaten
nach § 2 Nr. 1 und 2 im Rahmen von
Volksbelustigungen und Schaustellun-
gen auf Jahrmärkten und ähnlichen
Veranstaltungen;

§ 4 
Steuerschuldner, Haftungsschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Veranstalter
der steuerpflichtigen Vergnügung; im
Falle des Betriebes von Geräten und
Spielen im Sinne des § 2 Nr. 1 und 2 der-
jenige, dem die Einnahmen zufließen.

(2) Veranstalter einer Vergnügung sind
natürliche oder juristische Personen, in
deren Namen, für deren Rechnung oder
in deren Auftrag die Veranstaltung
durchgeführt wird. 

(3) Haftungsschuldner ist (sind):

1. der (die) Inhaber der Räume,
in denen steuerpflichtige Veranstal-
tungen durchgeführt werden.

2. wer in einer hinreichend
deutlichen Beziehung zum Steuerge-
genstand nach § 2 steht. Eine hinrei-
chend deutliche Beziehung zum
Steuergegenstand ist insbesondere dann
gegeben, wenn eine Umsatzbeteilung der
betreffenden Person(en) aus der Vergnü-

gung vorgesehen ist bzw. wenn im
Rahmen der Veranstaltung Speisen oder
Getränke verkauft werden.

3. sofern der Aufsteller von
Geräten und Spielen im Sinne des § 2 Nr.
1 und 2 nicht der Eigentümer dieser ist,
der Eigentümer der Geräte und Spiele.

§ 5
Entstehung und Ende 

der Steuerpflicht
(1) Bei Veranstaltungen im Sinne des § 2
Nr. 1 und 2 beginnt die Steuerpflicht mit
dem 1. des Monats, indem das Gerät
oder Spiel in Betrieb genommen wird.
Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des
Kalendermonats, in dem der Betrieb des
Gerätes oder Spieles eingestellt wird.

(2) Die Steuerpflicht entsteht bei
Veranstaltungen im Sinne des § 2 Nr. 3
mit dem Beginn der Veranstaltung. Die
Steuerpflicht endet für derartige
Veranstaltungen mit dem Ende der
Veranstaltung.

§ 6 
Erhebungszeitraum und Entstehung

der Steuerschuld
(1) Bei dem Betrieb von Spielgeräten mit
Gewinnmöglichkeit und mit manipula-
tionssicherem Zählwerk im Sinne des § 2
Nr. 1 ist der Erhebungszeitraum der
Kalendermonat. Die Steuerschuld ent-
steht mit Ablauf des Erhebungszeit-
raumes. 
(2) Im Falle des Betriebes von
Geräten und Spielen ohne Gewinn-
möglichkeit im Sinne des § 2 Nr. 1 und 2
wird die Steuer als Jahressteuer erhoben.
Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr.
Entsteht oder endet die Steuerpflicht im
Laufe eines Kalenderjahres ist die Steuer
anteilmäßig auf volle Monate zu berech-
nen. Die Jahresschuld entsteht jeweils zu
Beginn des Erhebungszeitraumes am
01.01. des jeweiligen Kalenderjahres.
Beginnt die Steuerpflicht erst im Laufe
des Kalenderjahres, entsteht die
Steuerschuld mit Beginn des Monats, in
dem die Steuerpflicht beginnt.

(3) In den von Abs. 1 und 2 nicht erfas-
sten Fällen wird die Steuer für jede
Veranstaltung und bei Veranstaltungen,
die mehrere Tage dauern, für jeden Tag
gesondert erhoben. Veranstaltungen, die
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am darauffolgenden Tag spätestens 6:00
Uhr enden, gelten als ein Veran-stal-
tungstag. Die Steuerschuld entsteht mit
Beginn der Veranstaltung.

§ 7
Erhebungsform

(1) Die Vergnügungssteuer wird für
Veranstaltungen im Sinne des § 2 Nr. 1
bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit
und manipulationssicherem Zählwerk
als Spielgerätesteuer erhoben.

(2) In den nicht von Abs. 1 erfassten
Fällen wird die Steuer als Pauschsteuer
erhoben. 

§ 8
Bemessungsgrundlage

(1) Bemessungsgrundlage für die
Vergnügungssteuer ist bei Spielgeräten
mit Gewinnmöglichkeit und manipula-
tionssicherem Zählwerk das Einspiel-
ergebnis der Spielgeräte.

(2) Als Einspielergebnis gilt bei
Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit
und manipulationssicherem Zählwerk
die Bruttokasse. Sie errechnet sich aus
der elektronisch gezählten Kasse (inklu-
sive der Veränderungen der Röhren-
inhalte), abzüglich Nachfüllungen,
Falschgeld und Fehlgeld. Das negative
Einspielergebnis eines Spielgerätes im
Kalendermonat ist mit dem Wert 0,00
EUR anzusetzen.

(3) Spielgeräte mit manipulationssiche-
rem Zählwerk sind Geräte, deren
Software die Daten lückenlos und fort-
laufend aufzeichnet, wie z. B. Aufstell-
ort, Gerätenummer, Gerätenamen,
Zulassungsnummer, fortlaufende Num-
mer des jeweiligen Ausdrucks, Datum
der letzten Kassierung, elektronisch
gezählte Kasse, Röhreninhalte, Auszahl-
ungsquoten, tägliche Betriebsstunden,
tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der
entgeltpflichtigen Spiele, Freispiele usw.

(4) Steuermaßstab in den Fällen des
Betriebes von Geräten und Spielen ohne
Gewinnmöglichkeit gemäß § 2 Nr. 1 und
2 ist die Anzahl der aufgestellten Geräte
und Spiele.

(5) Hat ein Gerät oder Spiel mehrere
Spiel-, Geschicklichkeits- oder Unterhal-
tungseinrichtungen, die unabhängig von-
einander und zeitgleich ganz oder teil-
weise nebeneinander entgeltpflichtig
bespielt werden können, so gilt jede die-
ser Einrichtungen als ein Spielgerät.

(6) Für Veranstaltungen im Sinne des § 2
Nr. 3 wird die Steuer nach der Größe des
benutzten Raumes erhoben.

(7) Die Größe des Raumes wird festge-
stellt nach der Fläche der für die
Vorführung und Zuschauer bestimmten
Räume, einschließlich der Ränge, Logen
und Galerien, Wandelgänge und
Erfrischungsräume, aber ausschließlich
der Bühnen- und Kassenräume, der
Kleiderablage und Toiletten. 

§ 9
Steuersätze

(1) Für den Betrieb von Spielgeräten mit
Gewinnmöglichkeit und mit manipula-
tionssicherem Zählwerk im Sinne des § 2
Nr. 1 beträgt die Steuer 10 v. H. des
Einspielergebnisses.

(2) Für den Betrieb von Geräten und
Spielen ohne Gewinnmöglichkeit im
Sinne des § 2 Nr. 1 und 2 beträgt die
Steuer für jeden angefangenen Monat je
Gerät und Spiel für:

1. Musikautomaten 5,00 €

2. Geräte, mit denen Gewalttätigkeit
gegen Menschen dargestellt wird oder
die eine Verherrlichung oder Verharm-
losen des Krieges zum Gegenstand
haben 
(Killerautomaten) 1.125,00 €

3. elektronischen multifunktionalen
Bildschirmgeräten 10,00 €

4. Dartgeräte, Billardtische, 
Snookergeräte 10,00 €

(3) Für die in Abs. 2 nicht benannten
Geräte und Spiele ohne Gewinn-
möglichkeit beträgt die Steuer für jeden
angefangenen Monat je Gerät und Spiel:

1. bei Aufstellung in Gaststätten,
Kantinen und 
ähnlichen Räumen 15,00 €

2. bei Aufstellung in Spielhallen und an
anderen Orten, die überwiegend dem
Betrieb dieser 
Geräte dienen 45,00 €

(4) Für die nicht in Abs. 1 bis 3 erfassten
Fälle beträgt die Steuer bei
Veranstaltungen in geschlossenen
Räumen 1,50 € für jede angefangene 10
qm Veranstaltungsfläche.

§ 10
Meldepflichten

(1) Der Steuerschuldner hat die
Inbetriebnahme und die Außerbetrieb-
nahme von Geräten und Spielen im
Sinne es § 2 Nr. 1 und 2 sowie jede den
Spielbetrieb betreffende Veränderung bis
zum 10. Tag des folgenden Kalen-
dermonats auf dem von der Stadt
Bernburg (Saale) vorgeschriebenen
Vordruck (Anlage 1) anzuzeigen.

(2) Die Anzeige muss die Bezeichnung
des Gerätes oder Spiels (Geräteart), den
Gerätenamen, den Aufstellort, den
Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw.
Außerbetriebnahme oder der sonstigen
den Spielbetrieb betreffenden Verän-
derung und bei Spielgeräten mit
Gewinnmöglichkeit und manipulations-
sicherem Zählwerk zusätzlich die
Zulassungsnummer enthalten. Am Tag
der In- und Außerbetriebnahme der
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und
manipulationssicherem Zählwerk sind
die Zählwerksdaten jeweils durch einen
Zählwerksausdruck zu sichern.

(3) In den nicht von Abs. 1 und 2 erfas-
sten Fällen ist die Veranstaltung durch
den Veranstalter bzw. Unternehmer der
Veranstaltung spätestens 3 Werktage
vorher auf dem von der Stadt Bernburg
(Saale) vorgeschriebenen Vordruck
(Anlage 2) anzumelden. Bei regelmäßig
wiederkehrenden Veranstaltungen ist
eine einmalige Anmeldung ausreichend.

§ 11
Steuererklärung, Festsetzung 

und Fälligkeit
(1) Der Steuerschuldner hat bei dem
Betrieb von Spielgeräten mit Gewinn-
möglichkeit und manipulationssicherem
Zählwerk innerhalb von 10 Tagen nach
Ablauf des Erhebungszeitraumes eine
Steuererklärung auf dem von der Stadt
Bernburg (Saale) vorgeschriebenen
Vordruck (Anlage 3) einzureichen. Die
entsprechend nach Zulassungsnummer,
Gerätenummer, Aufstellungsort, Aufstel-
lungszeitraum, Nummer der Zählwerks-
ausdrucke fortlaufend und nach zeit-
licher Reihenfolge sortierten Zählwerks-
ausdrucke sind der Steuererklärung bei-
zufügen. Die Steuererklärung ist eine
Steueranmeldung im Sinne von § 150
Abs. 1 Satz 3 AO. Der Steuerschuldner
hat die Steuer selbst zu berechnen.

(2) Der Steuerschuldner hat die errech-
nete Steuer nach Abs. 1 innerhalb von 10
Tagen nach Ablauf des Erhebungs-
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zeitraumes an die Stadt Bernburg (Saale)
zu entrichten.

(3) Gibt der Steuerschuldner seine
Steuererklärung entsprechend Abs. 1
nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht
rechtzeitig oder nicht vollständig ab,
setzt die Stadt Bernburg (Saale) die
Steuer durch Bescheid fest. Dabei kann
die Stadt Bernburg (Saale) von den
Möglichkeiten der Schätzung der
Bemessungsgrundlage und der Fest-
setzung von Verspätungszuschlägen
nach den Vorschriften der AO Gebrauch
machen. 
Ein durch Bescheid festgesetzter
Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen
nach Bekanntgabe des Bescheides zu
entrichten.

(4) Im Falle des Betriebs von Geräten
und Spielen im Sinne des § 2 Nr. 1 und 2
ohne Gewinnmöglichkeit wird die Steuer
zu Beginn des Erhebungszeitraumes auf
der Grundlage der Anmeldung entspre-
chend § 10 Abs. 1 und 2 durch Bescheid
festgesetzt. Die Steuer ist am 15. eines
jeden Kalendermonats fällig. Entsteht
die Steuerpflicht erst im Laufe des
Kalendermonats, ist die Steuer für diesen
Kalendermonat einen Monat nach
Bekanntgabe des Steuerbescheides fäl-
lig.

(5) Für Veranstaltungen im Sinne des § 2
Nr. 3 wird die Steuer auf der Grundlage
der Anmeldung gemäß § 10 Abs. 3 für
jede Veranstaltung festgesetzt und ist
einen Monat nach Bekanntgabe des
Steuerbescheides fällig. 

(6) Bei regelmäßigen, wiederkehrenden
Veranstaltungen kann die Stadt Bernburg
(Saale) abweichend andere Abrech-
nungszeiträume und -termine sowie indi-
viduelle Fälligkeiten zulassen.

§ 12
Sicherheitsleistung

Die Stadt Bernburg (Saale) kann die
Leistung einer Sicherheit in der voraus-
sichtlichen Höhe der Steuerschuld ver-
langen, wenn die Durchsetzung des
Steueranspruchs gefährdet erscheint.

§ 13
Steueraufsicht und

Prüfungsvorschriften
(1) Die Stadt Bernburg (Saale) ist
berechtigt auch während der Veran-
staltung, zur Nachprüfung der Steu-
ererklärung (Steueranmeldung) und zur
Feststellung von Steuertatbeständen die

Veranstaltungs- und Aufstellorte zu
betreten, Geschäftsunterlagen einzuse-
hen und die Vorlage aktueller Zähl-
werksausdrucke zu verlangen.

(2) Die Stadt Bernburg (Saale) ist
berechtigt, Außenprüfungen nach §§ 193
ff AO durchzuführen.

(3) Der Steuerschuldner ist verpflichtet,
bei der Überprüfung und der Außen-
prüfung den von der Stadt Bernburg
(Saale) Beauftragten Zutritt zu den
Veranstaltungs- und Geschäftsräumen zu
gestatten, alle für die Besteuerung
bedeutsamen Auskünfte zu erteilen
sowie Räumlichkeiten, Zählwerks-
audrucke und Geschäftsunterlagen, die
für die Besteuerung von Bedeutung sind,
zugänglich zu machen.

§ 14
Datenverarbeitung

(1) Die zur Ermittlung der Steuer-
pflichtigen, zur Festsetzung, Erhebung
und Vollstreckung der Vergnügungs-
steuer nach dieser Satzung erforder-
lichen personen- und grundstücksbe-
zogenen Daten werden von der Stadt
Bernburg (Saale) gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 1
und § 10 Abs. 1 des Gesetzes zum
Schutz personenbezogener Daten der
Bürger (DSG-LSA) i.V.m. § 13 KAG
LSA und den dort genannten Be-
stimmungen der AO erhoben und verar-
beitet. Die Datenerhebung beim Finanz-
amt, beim Amtsgericht (Handels-
register), beim Katasteramt und bei den
für das Einwohnermeldewesen, Bau-
wesen, Ordnungsrecht sowie Finanz-
wesen zuständigen Stellen der Stadt
Bernburg (Saale) erfolgt, soweit die
Sachverhaltsaufklärung durch den
Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt
oder keinen Erfolg verspricht (§ 93 Abs.
1 Satz 3 AO).

(2) Die Daten dürfen von der datenverar-
beitenden Stelle nur zum Zweck der
Steuererhebung nach dieser Satzung
oder zur Durchführung eines anderen
Abgabenverfahrens, das denselben
Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet
werden. Zur Kontrolle der Verarbeitung
sind technische und organisatorische
Maßnahmen des Datenschutzes und der
Datensicherheit nach § 6 Abs. 2 DSG-
LSA getroffen worden.

§ 15
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 16

Abs. 2 Nr. 2 KAG LSAhandelt, wer

1. entgegen § 10 Abs. 1 und 2
die Inbetriebnahme oder Veränderungen
von bzw. bei Geräten und Spielen nicht
bis zum 10. Tag des folgenden Kalender-
monats anzeigt;

2.die Zählwerksdaten entspre-
chend § 10 Abs. 2 Satz 2 am Tag der
Inbetriebnahme bzw. am Tag der Außer-
betriebnahme nicht durch Zählwerksaus-
drucke sichert;

3. der Meldepflicht nach § 10
Abs. 3 nicht, nicht rechtzeitig oder nicht
richtig nachkommt;

4. entgegen § 11 Abs. 1 die
Steuererklärung nicht, nicht rechtzeitig,
nicht richtig oder nicht vollständig ein-
reicht;

5. entgegen § 13 Abs. 3 die ihm
obliegenden Pflichten nicht erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann
gemäß § 16 Abs. 3 KAG LSAmit einer
Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet
werden.

§ 16
Billigkeitsmaßnahmen

Ansprüche aus dem Steuerschuld-
verhältnis können ganz oder teilweise
gestundet werden, wenn die Einziehung
bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für
den Schuldner bedeuten würde und der
Anspruch durch die Stundung nicht
gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung
nach Lage des einzelnen Falles unbillig,
können sie ganz oder zum Teil erlassen
werden.
Das Vorliegen einer erheblichen Härte
oder von Unbilligkeit ist bei der
Antragstellung durch Vorlage prüffähi-
ger Unterlagen, die die wirtschaftlichen
Verhältnisse darstellen, nachzuweisen.

§ 17
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen
in dieser Satzung gelten jeweils in weib-
licher und männlicher Form.

§ 18
Inkrafttr eten

Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in
Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die
Erhebung der Vergnügungssteuer in der
Stadt Bernburg (Saale) vom 08.11.1996,
bekannt gemacht im Amtsblatt für den
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Landkreis Bernburg vom 20.11.1996, S.
10 - 13 und die 1. Satzung zur Änderung
der Satzung über die Erhebung der
Vergnügungssteuer in der Stadt Bern-

burg (Saale) vom 09.10.2001, bekannt
gemacht im Amtsblatt der Stadt
Bernburg (Saale) und der Verwaltungs-
gemeinschaft Bernburg vom 01.11.2001,
Nr. 54 , S. 6 außer Kraft.

Bernburg (Saale), 20. Oktober 2009

(Siegel)
H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Anlagen dieser Satzung 
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Augenärzte:

bis 08.11., Dr. Hosang, Aschersleben,
Askanierstr. 55, Tel. 03473 3900.

09. bis 15.11., Herr Meißner, Bernburg,
Friedensallee 31, Tel. 03471 625004.

16. bis 22.11., Frau Meißner, Bernburg,
Friedensallee 31, Tel. 03471 625004.

23. bis 29.11., Dr. Hoffmann, Aschersleben,
Otto-Arndt-Str. 7, Tel. 03473 913691.

30.11. bis 06.12., Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. 03473 225730.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochenenddienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet mon-
tags 08:00 Uhr.

Zahnärzte:

06. bis 08.11., Dr. Döring, Bernburg,
Friedensallee 45, Tel. 03471 370063.

13. bis 15.11., Herr Hubatsch, Bernburg,
Markt 28, Tel. 03471 353892.

20. bis 22.11., Frau Helmert, Bernburg,
Christianstr. 25, Tel. 03471 316594.

27. bis 29.11., Frau Licht, Bernburg,
Karlstr. 25, Tel. 03471 353889.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst für Großtiere
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 08.11., Herr Tischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
09. bis 15.11., Herr Dahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
16. bis 22.11., Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.
23. bis 29.11., Herr Tischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
30.11. bis 06.12.,Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist,
bitte die Einsatzleitstelle anrufen, 

Tel. 03925 299040.

Tierärztlicher Notdienst für
Kleintier e

(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 08.11., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
09. bis 15.11., Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
16. bis 22.11., Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
23. bis 29.11., Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
30.11. bis 06.12.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.

Apotheken:

06. bis 12.11., Eulenspiegel-Apotheke u. Nienburg.
13. bis 19.11., Blaue Apotheke u. Alsleben.
20. bis 26.11., Struwwelpeter-Apotheke.

27.11. bis 03.12., Apotheke am Kauflandcenter.

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721
Störungen d. Vers. m. Gas, Str om, Fernwärme 321616

Die Sprechzeiten in den
Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)
Donnerstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 

(außer Wohngeldstelle)

Das nächste Das nächste AmtsblattAmtsblatt
erscheint erscheint 

am 3. Dezemberam 3. Dezember



amt. Am 06.12.2009 ab 09:00 Uhr findet
das 15. traditionelle Bernburger Volley-
ballturnier anlässlich des Welt-Aids-
Tages in der Bernburger Bruno-Hinz-
Sporthalle statt. Mannschaftsanmel-
dungen mit jeweils sechs Spielern wer-
den hierfür im Amt für Kinder- und
Jugendförderung, im Rathaus I, Schloss-
gartenstraße 16, Zimmer 303, in Bern-
burg (Saale) entgegengenommen. Den
aktiven Teilnehmern des Turniers win-
ken erneut attraktive Sachpreise inklusi-
ve des bekannten symbolischen Frage-
zeichens, hinter dem ein Überraschungs-
preis oder einer Niete versteckt sein
könnte.

Großes BernburgerVolleyballturnier zum Welt-Aids-Tag
Zahlr eiche Workshops finden anlässlich des Welt-Aids-Tages in derBernburger Bruno-Hinz-Turnhalle statt

Neben den sportlichen Höhepunkten
werden zahlreiche Workshops rund um
die Aids- und Sexualaufklärung angebo-
ten. Beispielsweise kann man sich an
verschiedenen Ständen über die Immun-
schwäche AIDS, entsprechende Risiko-
faktoren und über Schwangerschafts-
verhütung und andere Jugendschutz-
themen ausführlich informieren bzw.
sich persönlich näher beraten lassen.
Neben Vertretern des Jugendrotkreuzes
sowie von anderen Trägern und Ein-
richtungen beantworten auch Fachleute
des Aids-Hilfe Sachsen-Anhalt e. V. eure
Fragen, insbesondere zum Thema „HIV
und AIDS“. Zusätzlich stehen für euch
originelle Aktionen und Wissensspiele, z.

B. rund um das Kondom, welches leider
immer noch den einzigen wirksamen
Schutz vor der lebensgefährlichen
Immunschwäche AIDS („Acquired
Immune Deficiency Syndrom“ = erwor-
bene Immunschwäche) bietet, bereit. In
der Bundesrepublik Deutschland ver-
zeichnen Statistiker jedes Jahr etwa
2.000 Neuinfektionen. Nicht zu verges-
sen ist, dass das HI-Virus zwar seit zwei
Jahrzehnten als der Auslöser von AIDS
bekannt ist, aber die Immunschwäche
immer noch nicht geheilt werden kann.
Eine rechtzeitige Anmeldung sichert die
Teilnahme am sportlichen Teil des
Projektes. Also zögert nicht lange, die
Anmeldekapazitäten sind begrenzt!


